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(2) Der Vorsitzende hat auch nach dieser Vernehmung 
die ihm zur weiteren Aufklärung der Sache erforderlich 
scheinenden Fragen an die Zeugen und Sachverständigen 
zu richten.

Amn.t § 239 war durch Art. 9 § 4 der VO zur weiteren Vereinfachung der 
Strafrechtspflege vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 508) gestrichen worden.

Fragereckt der Beteiligten.
§ 240

(1) Der Vorsitzende hat den beisitzenden Richtern auf 
Verlangen zu’gestatten, Fragen an die Zeugen und Sach
verständigen zu stellen.

(2) Dasselbe hat der Vorsitzende der Staatsanwaltschaft, 
dem Angeklagten und dem Verteidiger sowie den Ge
schworenen und den Schöffen zu gestatten.

Mißbrauch des Fragerechts.
§241

(1) Dem, welcher im Falle des § 239 Abs. 1 die Befugnis 
der Vernehmung mißbraucht, kann sie von dem Vorsitzen
den entzogen werden.

(2) In den Fällen des § 239 Abs. 1 und des § 240 Abs. 2 
kann der Vorsitzende ungeeignete oder nicht zur Sache 
gehörige Fragen zurückweisen.

Anm.: Durch Art. 9 § 4 der VO zur weiteren Vereinfachung der Strafrechts
pflege vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 508) war § 241 neu gefaßt worden.

Entscheidung über die Zulässigkeit einer Frage.
§242

Zweifel über die Zulässigkeit einer Frage entscheidet 
in allen Fällen das Gericht.
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